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Einleitung

Fragt man heute in der Wissenschaft nach den aktuell wichtigsten The-
men des Strafrechts, so wird man auf Felder wie die objektive Zurechnung, 
die Untreue, die Strafbarkeit von Unternehmen sowie die Europäisierung 
des Strafrechts verwiesen.1 Stellt man dagegen Praktikern2 die gleiche Fra-
ge, gelangt man schnell zu einem Thema, das in der Wissenschaft bisher 
kaum Beachtung gefunden hat: die Abgrenzung zwischen Täterschaft und 
Teilnahme beim Handeltreiben mit Betäubungsmitteln. Kaum eine andere 
Materie des Strafrechts ist derzeit so häufig Gegenstand von Entscheidun-
gen des Bundesgerichtshofs. Alleine seit dem Jahr 2007 finden sich in mehr 
als 40 Entscheidungen Ausführungen zu dieser Thematik.3 Für die Ange-
klagten ist in solchen Verfahren von großer Bedeutung, ob sie als Täter oder 
Gehilfe4 bestraft werden, kommt ihnen doch im letzteren Fall die zwingen-
de Strafrahmenmilderung der §§ 27 Abs. 2 S. 2, 49 Abs. 1 Nr. 2 StGB zu-
gute. Das Höchstmaß der Strafe reduziert sich dann beim Grundtatbestand 
von fünf Jahren auf drei Jahre und neun Monate. Bei den Qualifikationen 
fällt die Strafmilderung noch stärker aus.

Die Rechtsprechung ist in diesem Bereich im Fluss wie in kaum einem 
anderen des Strafrechts. In der Entscheidung des Großen Senats des Bun-
desgerichtshofs in Strafsachen vom 26.10.20055, in welcher der Begriffsin-
halt des Handeltreibens für die Rechtsprechung geklärt wurde, hatten die 
Bundesrichter betont, dass die Lösung der problematisch erscheinenden 

1 Dies zeigen die zahlreichen Veröffentlichungen in diesen Bereichen, vgl. etwa 
zur objektiven Zurechnung Rotsch, in: Roxin-FS 80. Geburtstag, Band 2, S. 377; 
Sanchez-Ostiz, in: Roxin-FS 80. Geburtstag, Band 2, S. 316; Seher, in Frisch-FS, 
S. 207; Schumann, Jura 2008, 408; zur Untreue Bernsmann, GA 2007, 219; Kaatz, 
ZStW 123 (2011), 447; Volk, in: Hamm-FS, S. 803 sowie Wohlers / Kudlich, ZStW 
124 (2012), 1064 (1078 ff.) m. w. N.; zur Strafbarkeit von Unternehmen Wohlers /  
Kudlich, ZStW 121 (2009), 711 und 124 (2012), 1064 mit einem Überblick über die 
zahlreichen Monographien, die in den letzten Jahren zu dieser Thematik erschienen 
sind; zur Europäisierung des Strafrechts Böse, RW 2012, 172; Perron, in:  Küper-FS, 
S. 429; Sieber, ZStW 121 (2009), 1; Vogel, JZ 2012, 25 sowie Hassemer / Neumann, 
in: NK-StGB, Vorbemerkungen zu § 1 Rn. 357 m. w. N.

2 Aus Gründen der vereinfachten Lesbarkeit wird im Folgenden das generische 
Maskulinum verwendet. Gemeint sind stets die Angehörigen beider Geschlechter.

3 Siehe dazu die Auflistung in 3. Teil H. IV.
4 Die Teilnahmeform der Anstiftung spielt in der Praxis kaum eine Rolle.
5 BGH, Beschl.	 v.	 26.10.2005	–	GSSt	 1 / 05,	BGHSt	 50,	 252.
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Fälle dieses Tatbestands an der Grenzlinie zwischen Täterschaft und Beihil-
fe zu suchen sei.6 Die Abgrenzung zwischen diesen Beteiligungsformen hat 
seitdem erheblich an Bedeutung gewonnen.7 Die Rechtsprechung tendiert 
dabei zur Beihilfe, insbesondere wenn es um den Transport von Betäu-
bungsmitteln geht (im Rahmen der sogenannten Kurierfälle). Bemerkens-
wert ist die Tatsache, dass der Bundesgerichtshof in seiner Entscheidung 
vom 28.02.20078 ein bisher unbekanntes Abgrenzungskriterium eingeführt 
hat: das hinter der konkreten Tat stehende Gesamtgeschäft. 

In der Wissenschaft haben diese Entwicklungen bisher kaum Beachtung 
gefunden.9 Dies ist insofern wenig überraschend, als das Betäubungsmittel-
strafrecht traditionell vor allem durch die Rechtsprechung geprägt ist. Da-
gegen herrscht in der Wissenschaft trotz der erheblichen praktischen Bedeu-
tung weitgehendes Desinteresse am Betäubungsmittelstrafrecht.10 

A. Das Desinteresse der Wissenschaft

Mit Ausnahme Claus Roxins11 hat sich kaum ein renommierter deutscher 
Strafrechtslehrer intensiver mit dem Betäubungsmittelstrafrecht auseinander-
gesetzt. Soweit Dissertationen zu diesem Fachgebiet erschienen sind,12 ha-
ben sie nur wenig Beachtung erfahren und keiner der Autoren ist in der 
Folgezeit wissenschaftlich näher in Erscheinung getreten. Die Kommentar-
literatur konzentriert sich häufig auf eine systematisch geordnete Darstellung 

6 BGH, Beschl.	 v.	 26.10.2005	–	GSSt	 1 / 05,	BGHSt	 50,	 252	 (266).
7 Krumdiek, StRR 2007, 244.
8 BGH, Urt.	 v.	 28.02.2007	–	 2	StR	516 / 06,	BGHSt	 51,	 219.
9 Die genannten Entscheidungen schildernd ohne die darin liegende Bedeutung zu 

erkennen Skoupil, Handeltreiben mit BtM, S. 228 ff.; am ehesten die Bedeutung der 
neueren Entscheidungen wahrnehmend Puppe, JR 2007, 299 („Wendepunkt in der 
Rechtsprechung zum Drogenkurierdienst“) und Krumdiek, StRR 2007, 110 („inno-
vativer Charakter“ der Entscheidung); zurückhaltender Schlage, AL 2012, 257 (262); 
neuerdings greifen allerdings einige Kommentare zum BtMG die Entwicklung auf, 
vgl. Rahlf, in: MK-StGB, § 29 BtMG Rn. 414 ff. und ausführlich Weber, BtMG, § 29 
Rn. 671 ff.; außerdem die Dissertation von Oğlakcıoğlu, Allgemeiner Teil des BtM-
Strafrechts, S. 581 ff. 

10 Kreuzer, in: Miyazawa-FS, S. 177; Oğlakcıoğlu, Allgemeiner Teil des BtM-
Strafrechts, S. 27.

11 Roxin, StV 1992, 517 und StV 2003, 619.
12 Bensch, Begriff des Handeltreibens; Büttner, Verfassungsrechtliche Bewertung 

des BtM-Rechts; Ebert, Handeltreiben mit BtM; Lang, BtM-Strafrecht; Schwitters, 
Vorverlagerung beim Handeltreiben; Skoupil, Handeltreiben mit BtM; Wang, Dro-
genstraftaten und abstrakte Gefährdungsdelikte; Weber, Begriff des Handeltreibens; 
unmittelbar vor Fertigstellung dieser Arbeit erschien außerdem Oğlakcıoğlu, Allge-
meiner Teil des BtM-Strafrechts.
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der Rechtsprechung und stellt nur selten deren Vorgehen in Frage. Soweit 
sich die Literatur in Aufsätzen, Urteilsanmerkungen sowie Beiträgen in 
Handbüchern und Festschriften mit dem Betäubungsmittelrecht beschäftigt, 
liegt der Fokus vielfach mehr auf der rechtspolitischen als auf der rechts-
dogmatischen Ebene.13 Kritisiert werden das gesetzgeberische Konzept der 
Totalprohibition, die paternalistische Ausrichtung aufgrund der zugrundelie-
genden Universalrechtsgüter sowie Vollzugsdefizite bei der strafrechtlichen 
Verfolgung.14 Eine Diskussion über die richtige Drogenpolitik hat ohne 
Zweifel ihre Berechtigung für Gesetzgebung und Kriminalpolitik, ist aber 
wenig nutzbringend für die praktische Anwendung des BtMG.15 An Beiträ-
gen, die sich mit der Anwendung des geltenden Rechts beschäftigten, 
herrscht großer Mangel. Insbesondere in Bezug auf die einzelnen Bege-
hungsformen des § 29 Abs. 1 BtMG, wie etwa das Handeltreiben, hat eine 
konstruktive wissenschaftliche Auseinandersetzung bisher nicht stattgefun-
den. Dies steht im Kontrast zur in der Strafrechtswissenschaft üblichen 
hohen Dichte an wissenschaftlicher Befassung auch bei Detailfragen von 
Delikten, die für die Praxis vergleichsweise unbedeutend sind. Teilweise 
wurde deshalb bereits von einer „verderblichen Isolation“ des Betäubungs-
mittelstrafrechts16 oder von einem „Sonder-Kosmos“17 gesprochen. 

Über die Gründe für dieses Desinteresse der Wissenschaft kann man nur 
Vermutungen anstellen. Naheliegend ist die These, dass das Betäubungsmit-
telrecht im Studium der Rechtswissenschaft keine Rolle spielt und deshalb 
sowohl für Nachwuchsjuristen als auch für Lehrende ein nur wenig Interes-
se weckendes Rechtsgebiet darstellt.18 Aufgrund seiner Einordnung als 
„Nebenstrafrecht“ wird man möglicherweise immer noch leicht zur verfehl-
ten Annahme verleitet, gegenüber dem StGB sei das BtMG von geringerer 
Bedeutung.19 Möglicherweise lässt sich die Ursache auch in einem gewissen 

13 Vgl. etwa Hassemer, JuS 1992, 110; Meyer-Mews, StraFO 2013, 147; Nestler, 
in: Handbuch des Betäubungsmittelrechts; Paeffgen, in: BGH-FS aus der Wissen-
schaft, Band 4, S. 695.

14 Einen Überblick über die wichtigsten Kritikpunkte gibt Nestler, in: Handbuch 
des Betäubungsmittelrechts, Rn. 2 ff.; vgl. außerdem Hassemer, KritV 1993, 198 
(202 f.).

15 Nestler betont z. B. selbst, dass es ihm nicht um eine konstruktive Anwendung 
des geltenden Strafrechts geht, sondern er sich auf eine Kritik der bestehenden Ge-
setzeslage beschränken möchte, vgl. Nestler, in: Handbuch des Betäubungsmittel-
rechts, Rn. 314.

16 Köhler, MDR 1992, 739; kritisch zu dieser Bezeichnung Weber, BtMG, Vor 
§§ 29 ff. Rn. 9.

17 Paeffgen, in: BGH-FS aus der Wissenschaft, Band 4, S. 695 (696); zustimmend 
Anastasopoulou, Deliktstypen, S. 261.

18 Hassemer, JuS 1992, 110 (112).
19 Ähnlich Ebert, Handeltreiben mit BtM, S. 1.


